
 

 
 
 
 

SATZUNG 
 

„Stiftung der Hochschule für Musik Detmold" 
 
 

§ 1 
Name, Rechtsform 

 
(1) Die Stiftung führt den Namen „Stiftung der Hochschule für Musik Detmold“. 
 
(2) Sie ist eine nichtrechtsfähige Stiftung in der Verwaltung der Stiftung Standortsi-

cherung Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold und wird folglich 
von dieser im Rechts- und Geschäftsverkehr vertreten. 

 
(3) Die Stiftung hat ihren Sitz in Detmold. 
 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Im Gründungsjahr wird ein Rumpfwirt-

schaftsjahr gebildet. 
 
 

§ 2 
Zweck der Stiftung 

 
(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
 
(2) Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur in der Form der Förde-

rung und Unterstützung der Hochschule für Musik Detmold bei ihren Lehraufga-
ben und künstlerischen Entwicklungsvorhaben sowie ihrer regionalen und über-
regionalen Profilierung. Im Mittelpunkt steht dabei die Nachwuchsförderung. 

 
(3) Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die 

o Förderung des musikalischen Nachwuchses, 
o Förderung musikalisch hochbegabter Kinder und Jugendlicher, 
o finanzielle und ideelle Unterstützung von Studierenden, z.B. durch Gewäh-

rung von Stipendien, Beihilfen zu Studienaufenthalten oder zur Beschaffung 
von Instrumenten, 

o Schaffung professioneller Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre, 
z.B. durch die Anschaffung benötigter Instrumente, Noten, Bücher, etc., 

o Vernetzung mit anderen Institutionen, 
o Beschaffung von Mitteln gemäß § 58 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO) zur 

Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie Kunst und Kultur, 
o die Beschaffung von Mitteln gemäß § 58 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO) für 

die Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen Körper-
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schaft oder für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke durch eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts. 

 
(4) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben selbst oder durch eine Hilfsperson im Sinne des 

§ 57 Abs. 1 S. 2 AO, sofern sie nicht im Wege der Mittelbeschaffung gemäß § 58 
Nr. 1 AO tätig wird. Die Stiftung kann zur Verwirklichung des Stiftungszwecks 
Zweckbetriebe unterhalten. 

 
(5) Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
 
(6) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. 
 
(7) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Stiftungszweck fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 

§ 3 
Stiftungsvermögen 

 
(1) Das Stiftungsvermögen besteht aus dem Anfangsvermögen von EUR 

120.000,00 in bar. 
 
(2) Das Stiftungsvermögen ist grundsätzlich in seinem Wert ungeschmälert zu erhal-

ten. Hiervon kann abgesehen werden, wenn anders der Stifterwille nicht zu ver-
wirklichen ist und die Lebensfähigkeit der Stiftung dadurch nicht wesentlich beein-
trächtigt wird. 

 
(3)  Über die Anlage des Stiftungsvermögens entscheidet der Beirat im Rahmen einer 

Anlagestrategie. 
 
(4) Das Stiftungsvermögen darf umgeschichtet werden. Umschichtungsgewinne dür-

fen ganz oder teilweise zur Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet werden. 
 
(5) Über einen Rückgriff auf das Stiftungsvermögen gemäß Abs. 2 Satz 2, die Ver-

wendung von Umschichtungsgewinnen (Abs. 5) sowie die Annahme von Zuwen-
dungen Dritter, die mit Auflagen verbunden sind, entscheidet der Beirat der Stif-
tung im Einvernehmen mit der Treuhänderin. 

 
 

§ 4 
Mittelverwendung 

 
(1) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht zuwachsenden Zuwen-

dungen (z. B. Spenden) und Einnahmen sind im Rahmen der steuerrechtlichen 
Vorschriften zeitnah zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden.  

 
(2) Freie oder zweckgebundene Rücklagen können gebildet werden, soweit die Vor-

schriften des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts dies zulassen. Freie Rückla-
gen dürfen ganz oder teilweise dem Vermögen zugeführt werden. Im Errich-
tungsjahr und in den beiden folgenden Kalenderjahren dürfen die gesamten Ü-
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berschüsse aus der Vermögensverwaltung sowie etwaige Gewinne aus wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben – auch aus Zweckbetrieben – ganz oder teilwei-
se dem Stiftungsvermögen zugeführt werden. 

 
(3) Dem Stiftungsvermögen zuzuführen sind die Zuwendungen, die durch den Zu-

wendenden oder aufgrund eines zweckgebundenen Spendenaufrufs der Stiftung 
dazu bestimmt sind (Zustiftungen). Zuwendungen von Todes wegen, die vom 
Erblasser nicht ausdrücklich zur zeitnahen Verwendung bestimmt sind, dürfen 
dem Vermögen zugeführt werden.  

 
 

§ 5 
Beirat 

 
(1) Die Stiftung hat einen Beirat. Er besteht aus bis zu fünf Personen. Dem Beirat 

gehören an: 
 

a) als geborenes Mitglied der Rektor der Hochschule für Musik Detmold als Ver-
treter der Stifterin, 

 
b) bis zu drei weitere Personen, die geeignet sind, zu einer wirksamen Erfüllung 

des Stiftungszwecks beizutragen, 
 

c) ein Vertreter des Treuhänders. 
 
(2) Die Stifterin beruft die Mitglieder des Beirats. Sie kann weitere Mitglieder bestel-

len (kooptierte Mitglieder). 
 
(3) Die Amtszeit beträgt – außer für die Stifterin – vier Jahre. Nach Ablauf seiner Amts-

zeit führt der amtierende Beirat die Geschäfte bis zur Berufung des neuen Beirats 
fort. Scheidet ein Beiratsmitglied vorzeitig aus, so wird ggf. sein Nachfolger für die 
restliche Amtszeit von der Stifterin berufen. 

 
(4) Der Rektor der Hochschule für Musik Detmold ist Beiratsvorsitzender. Der Beirat 

wählt aus seiner Mitte eine(n) stellvertretende(n) Vorsitzende(n). 
 
(5) Die Mitglieder des Beirats sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz 

ihrer Auslagen. 
 
 

§ 6 
Aufgaben und Beschlussfassung des Beirats 

 
(1) Der Beirat beschließt über die Verwendung der Stiftungserträge und der dem 

Stiftungsvermögen nicht zuwachsenden Zuwendungen und Einnahmen. Gegen 
diese Entscheidungen steht dem Treuhänder ein Vetorecht zu, wenn sie gegen 
die Satzung oder rechtliche oder steuerliche Bestimmungen verstößt. 

 
(2) Beschlüsse des Beirats werden in der Regel auf Sitzungen gefasst. Der Beirat 

wird von der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe nach Bedarf, mindestens 
aber einmal jährlich unter Angabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist 
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von zwei Wochen zu einer Sitzung einberufen. Sitzungen sind ferner einzuberu-
fen, wenn mindestens zwei Mitglieder des Beirats dies verlangen. 

 
(3) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mindestens 

die einfache Mehrheit seiner Mitglieder, unter ihnen der Vorsitzende oder sein 
Stellvertreter, anwesend ist. Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle Mitglie-
der anwesend sind und niemand widerspricht. 

 
(4) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern die Satzung nichts 

Abweichendes bestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der 
Vorsitzenden, im Fall seiner/ihrer Abwesenheit die des/der stellvertretenden Vor-
sitzenden. 

 
(5) Über die Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen und vom Sitzungsleiter und 

dem Protokollanten zu unterzeichnen. Sie sind allen Mitgliedern des Beirats zur 
Kenntnis zu bringen. 

 
(6) Wenn kein Mitglied des Beirats widerspricht, können Beschlüsse im schriftlichen 

oder fernmündlichen Umlaufverfahren gefasst werden. Im schriftlichen Verfahren 
gilt eine Äußerungsfrist von zwei Wochen seit Absendung der Aufforderung zur 
Abstimmung. 

 
(7) Beschlüsse, die eine Änderung des Stiftungszwecks oder die Auflösung der Stif-

tung betreffen, können nur auf Sitzungen gefasst werden.  
 
(8) Beschlüsse über die Auflösung der Stiftung bedürfen ¾ der Stimmen der Bei-

ratsmitglieder, darunter die Stimme des Treuhänders. 
 
(9) Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen der Zustimmung der Stiftung 

Standortsicherung Kreis Lippe. 
 
 

§ 7 
Aufgaben des Treuhänders 

 
(1) Der Treuhänder verwaltet das Stiftungsvermögen getrennt von seinem Vermö-

gen, übernimmt die Verwaltung der Stiftung einschließlich der Buchführung und 
der Erstellung der Jahresrechnung, sowie die Vergabe der Stiftungsmittel im 
Rahmen der Beschlüsse des Beirats gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung. 

 
(2) Der Treuhänder legt dem Beirat jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres die 

Jahresrechnung vor und berichtet über die Vermögensanlage und die Mittelver-
gabe der abgelaufenen Periode. 

 
(3) Im Rahmen der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sorgt der Treuhänder für 

eine angemessene Publizität der Stiftungsförderungen. 
 
(4) Die Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe erhält für ihre Verwaltungsleistungen 

von der Stiftung ein Entgelt. Näheres regelt der Treuhandvertrag. 
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§ 8 
Auflösung 

 
 Lassen die Umstände es nicht mehr zu, den Stiftungszweck dauernd und nach-

haltig zu erfüllen, so kann der Beirat die Auflösung der Stiftung beschließen. 
 
 

§ 9 
Vermögensanfall 

 
 Bei Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen der Stiftung an die Hochschule für Musik Detmold bzw. ihren Rechts-
nachfolger mit der Auflage, es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden, die dem Stiftungszweck möglichst nahe kommen. 

 
 

§ 10 
Stellung des Finanzamtes 

 
Beschlüsse über Satzungsänderungen und der Beschluß über die Auflösung der 
Stiftung sind dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Für Satzungsänderungen, 
die den Zweck der Stiftung betreffen, ist die Unbedenklichkeitserklärung des Fi-
nanzamtes einzuholen. 

 
 
Detmold, den 4. Dezember 2006 
 
 
 
 
 
    
Prof. Martin C. Vogel Landrat Friedel Heuwinkel 
Rektor Stiftungsratsvorsitzender 
Hochschule für Musik – Detmold Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe 
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